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VIII.

Ortsftatut für die Stadt

betreffend Aufbringung

Auf Grund des @. II der Städte-Ordnung vom

30. Mai 1853 und des @ 15 des Gefetzes vom

2. Juli 1875 (Gef.-S. S. 651) wird für den hiefigen

Gemeindebezirk. Folgendes beftimmt:

A. Anlage neuer Straßen durch die Stadt—

gemeinde.

1. Verpflichtung der Adjacenten zur Er-

itattung der Anlagekoften.

@. I.

Bei der Seitens der Stadtgemeinde erfolgenden

Anlage einer neuen, oder bei der Verlängerung einer

fchon bef’tehenden Strafse, welche zur Bebauung be—

ftimmt if’t, find die Befitzer der angrenzenden Grund-

ftücke, fobald auf denfelben Gebäude an (liefen

Straßen errichtet werden, verpflichtet, der Stadt»

gemeinde diejenigen Ketten zu erf‘catten, welche ihr

für die Freilegung, erfte Einrichtung, Pflafterung

und Entwäfiertlng der Straße erwachfen.

@. 2.

Zu den Kofien der Freilegung gehören auch die

Kofien der Erwerbung des Grund und Bodens der

Straße einfchliefslich des Bürgeriteiges.

Ill: das Strafsenland zum Theil unentgeltlich von
angrenzenden Grund1'tücken abgetreten worden, fo
wird behufs Fel'tftellung des auf die einzelnen adja»

cirenden Grundflücke entfallenden Antheils an den
Grunderwerbskoften das unentgeltlich abgetretene
Terrain mit dem vom Magiftrat, unter Berückfichti-

gung des Preifes des entgeltlich erworbenen Ter-
rains, feftgeftellten Werthe bei der Ermittelung der
Gefammtkoften in Rechnung geflellt, demnächft aber
denjenigen Adjacenten auf ihren Beitrag zu den Ge-
fammtkoften in Abzug gebracht, von deren Grund-
ftücken das Strafsenland unentgeltlich abgetreten ift.

5- 3.
Zu den Ketten der erften Einrichtung und Pflaite—

rung gehören insbefondere auch diejenigen der Her—
ftellung des Anfchluffes an Nebenfh'afsen, fo wie der
Ueberfahrts- und Uebertrittsbrücken.

Als Kalten des zur erften Pflafterung verwendeten

Materials incl, Arbeitslohn wird ein alljährlich durch
Communalbefchluß pro QuadrabMeter feftzufiellender
Preis in Rechnung gettellt. Derfelbe foll für Haupt-
und Nebenftraßen verfchieden fein und den Preis
der nach Communalbefchluß für derartige Straßen

 
 

Berlin vom 7. März 1877,

der Strafsenanlagekoften.

zuläffigen geringiten Qualität I‘flafter nicht über»

Reigen. '
Ob eine Straße als Haupt- oder Nebenftrafse zu

erachten, wird durch den Magiflrat feftgeltellt.

Die Kofien der Herftellung von Promenaden,
Baum— und anderen Pflanzungen find nicht zu er—
Ratten.

2. Feftftellung und Vertheilung der Anlage.

koften auf die zur Erftattung Ver-

pflichteten.

5- 4-
Für Vertheilung der Gefammtkoften gilt derjenige

zufammenhängende Straßentheil als Einheit, defi'en

Regulirung zu derfelben Zeit erfolgt ifi.

& 5.
Bei Straßen von mehr als 26m Breite ift von

den Koflen der Gefammtanlage ein, nach dem Ver»
hältnifs von 26111 zu der Gefammtbreite der Straßen
berechneter Beitrag von den Adjacenten zu erftatten,

der Ueberreft fällt der Stadtgemeinde zur Laß.

@. 6.

Der nach 5.1 bis 5 zur Einziehung gelangende

Betrag wird durch den Magiitrat vorbehaltlich des

Befchwerdewegs endgiltig feftgeftellt und auf die

angrenzenden Grundftü0ke nach Verhältnifs der Länge

ihrer, die Straße berührenden Grenze vertheilt.

%. 7.
Die Zahlung der nach 5.1 bis 6 zu leiftenden

Beiträge hat gegen Ertheilung der Bauerlaubnifs zur
Errichtung von Gebäuden an neuen Straßen refp.
Strafsentheilen zu erfolgen.

Steht zur Zeit der Ertheilung derfelben der Bei—

trag des betreffenden Adjacenten noch nicht fett, fo
iit von demfelben, fo fern es der Magiftrat für er—
forderlich und angemeffen erachtet, eine von Letzterem

der Höhe nach zu beftimmende Caution in baarem

Gelde oder in depofitalmäßigen Papieren zu bettellen,

aus welcher die Tilgung des demnächft ermittelten

Beitrags in erfter Linie erfolgt. Für den etwaigen

Ueberreft bleibt das Grundflück verhaftet.

@. 8.

Der Magil'trat it‘s befugt, mit Rückficht auf die

Vermögenslage der Zahlungspflichtigen für die Ent—

richtung der Beiträge Ratenzahlung oder Zahlungs-

 



frift bis zu1 höcht’tens 2 jahren von der Fälligkeit
ab zu bewilllligen.

B. Anlegern und Unterhaltung neuer, im Be-
bauungsplan feftgeftellter Straßen durch Unter-

nehmer oder Adjacenten.

I. Anlage der Strafsen.

%. 9-
\Venn Umternehmer oder Adjacenten eine im Be—

bauungsplan feftgeftellte Straße oder einen Theil
einer folchem anlegen wollen, fo ift die Genehmigung
dazu bei denn Magiftrat nachzufuchen, abgefehen von
der außerdem erforderlichen Genehmigung der Bau-
polizei.

Zu dem Behufe ift ein Situationsplan und ein
Nivellementsnalan derfelben, aus welchen insbefondere
auch der Anffchlufs der herzuftellenden Entwäfferungs
anlagen an dlie befiehenden öffentlichen Anlagen er-
fichtlich ift, und zwar in je 5 Exemplaren einzu—
reichen.

Den Unteernehmern etc. Reben für die Ausarbei—
tung der bettreffenden Pläne die bei dem Magiftrat
befindlichen eeinfchlagenden Materialien zur Benutzung
auf ihre Koiften durch ihre Sachverftändigen offen,
fo weit das ‘Verwaltungsintereffe es geftattet.

Der Situationsplan muß die in die Straße fallen-
den und an] diefelbe angrenzenden Grundfläche bis
auf 30m Emtfernung von den Strafsenfluchtlinien,

deren Grundlbuch-Bezeichnung und Befitzer erfieht«
lich machen.

Die Genelhmigung kann nur verfagt werden, wenn
Gründe des öffentlichen Intereffes der Herltellung
der Straße eintgegen Ptehen.

Die betretffenden Gründe find in dem Verfagungs-
Befcheide anzcugeben.

@. IO.

Erklären ”ich die Unternehmer refp. Adjacenten
zur Ausführumg der Strafsenanlage gemäß der er—
theilten Genelhmigung bereit, oder nehmen fie die
Ausführung thatfächlich in Angriff, fo find fie ver-
pflichtet, die Straßenanlage innerhalb der in der
Genehmigung gefiellten Frift zu vollenden, widrigen—
falls die erforderlichen Arbeiten von der Stadt—
gemeinde für Rechnung der Unternehmer refp. Adja-
centen ausgeführt werden können. Das zur Straßen
anlage erforderliche Terrain ift vor Beginn der
Arbeiten zur Herftellung derfelben an die Stadt-
gemeinde zu übereignen und auf deren Verlangen
pfandfrei zu Hellen.

Ob die Herftellung bedingungsmäßig erfolgt ift,
entfcheidet der Magiftrat, bei welchem die Abnahme,
nbgefehen von der baupolizeilichen Abnahme, be-
antragt werden muß.  
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2. Unterhaltung.

%. II.

Die Unterhaltung der gemäß @. 9 ff. angelegten
Straßen geht, fobald diefelben bedingungsmäßig
hergefiellt find, auf die Stadtgemeinde über, dagegen
haben die Unternehmer refp. Adjacenten — letztere
fo weit fie nach diefem Statute zu den Koften der
neuen Straßenanlage beitragspflichtig find —— ent-
weder

a) die Kelten diefer Unterhaltung oder
b) einen alljährlich durch Communalbefchlufs

feftzufetzenden Beitrag zu denfelben
bis zum Ablauf des auf das jahr des Beginnes der
Unterhaltung folgenden vierten Kalenderjahres zu
tragen.

In dem Falle & wird der Betrag der l(often durch
den Magiftrat definitiv feftgeftellt.

Die Kof‘ten der Unterhaltung oder der Beiträge
zu diefen werden erforderlichen Falls im Wege der
adminil'trativen Execution eingezogen.

%. 12.

Es foll geltattet fein, die im @. II auferlegte
Unterhaltungspflicht durch Zahlung eines Kapitals
abzulöfen, welches nach dem Flächen-Inhalte der zu
unterhaltenden Strafsenftreeke und nach dem pro
Quadrat—Meter alljährlich durch Communalbefchlufs
feftzuf’tellenden Einheitsfatze zu berechnen ift.

C. Anlage neuer, im Bebauungsplane noch
nicht feftgeftellter Straßen durch Unternehmer.

5- 13.
Den Anträgen auf Genehmigung von Straßen»

anlagen in Abänderung oder Ergänzung des Be—
bauungsplans find Situations- und Nivellementspläne

in der vom Magittrat für nothwendig erachteten An-
zahl und Befehaffenheit beizufügen.

Auch ift auf Erfordern der Nachweis zu führen,
in welcher Weife die Ausführung der Anlagen ge-
fichert ift.

D. Anbau an vorhandenen unbebauten Straßen.

@. 14.

Von den Grundftücken‚ welche an einer zur Zeit
des Erlaffes diefes Statuts fchon vorhandenen, bisher
unbebauten Straße oder einem folchen Strafsentheile
liegen, ift, fobald diefe Grundfhicke an der Straße
bebaut werden, das zur Freilegung der Straße in
der durch den Bebauungsplan oder fonft in vorge-
fchriebener Weife feftgeftellten Breite erforderliche
Terrain bis zur Mittellinie der Straße unentgeltlich

abzutreten, freizulegen, in das vorgefehriebene Niveau
zu bringen und zu pflaftern. Bei Straßen von mehr
als 26m Breite erfireckt fich diefe Verpflichtung auf

13m der Straßenbreite.
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E. Allgemeine Vorfehriften.

5.15.

Der Stadtgemeinde iteht das Recht zu, in den

Fällen der gg. 9 und 13 diefes Statuts die AuS»

führung der Strafsenanlagen im öffentlichen Interetfe

felbft für Rechnung der Unternehmer zu übernehmen.

In (liefern Falle finden, fo weit nicht befondere Ver-

einbarungen getroffen find, die Vorfchriften der 55.1

bis 8 diefes Statuts Anwendung.

@ 16.

Als Anlage einer neuen Strafse im Sinne diefes

Statuts gilt auch die Umwandlung eines unregulirten

Weges oder einer Landftrafse in eine ftädtifche

Strafse.

IX.

Ortsftatut vom 13. März 1890,

betreffend die Bebauung in dem Stadtbezirk Köln.

Auf Grund der gg. 12 und 15 des Gefetzes be-

treffend die Anlegung von Strafsen und Plätzen in

Städten und ländlichen Ortfchaften vom 2. juli 1875

wird für den Stadtbezirk Köln unter Aufhebung der

bisher innerhalb deffelben geltenden Ortsftatute,

welche denfelben Gegenftand betreffen, nachftehendes

()rtsftatut erlaffen:

I. Vom Bauen an neuen oder an fchon vor-

handenen, aber noch unbebaut gewefenen

Strafsen und Strafsentheilen.

I. Verpflichtung der Grundeigenthümer.

@. I.

Wird an einer von der Stadt nach dem 21. No—

vember 1878, dem Tage des Inkrafttretens des bis-

herigen Ortsflatuts betreffend die Bebauung für Alt-

Köln, neu angelegten, verlängerten oder damals zwar

fchon vorhandenen aber unbebaut gewefenen Strafse

bezw. Strafsenflrecke ein Gebäude errichtet, fo ift

der Eigenthümer verpflichtet, die antheiligen Koflen

der Freilegung, der erften Einrichtung, Entwäfferungs-

und Beleuchtung5»Vorrichtung der Strafse, fo wie der

Unterhaltung während der eriten fünfjahre zu tragen.

5. 2.

Die Kofien der Freilegung begreifen die Grund-

erwerbskoften in fich.

Ift das Strafsenland zum Theil unentgeltlich oder

zu einem geringeren Preife von Eigenthümern an-

grenzender Grundfiücke abgetreten worden, fo wer-

den behuf Feftflellung des auf die einzelnen an»

grenzenden Grundftücke entfallenden Antheils an den  

Erwerbskoften die unentgeltlich oder zu einem
billigern Preife abgetretenen Bodentlächen mit ihrem
vollen Werthe unter Berückfichtigung des Preifes
der zum vollen Werthe erworbenen Bodenflächen
bei der Ermittelung der Gefammtkoften in Rechnung
geflellt, demnächfl; aber denjenigen Anliegern auf
ihren Beitrag zu den Gefammtkoflen in Abzug ge-
bracht, von deren Grundfliick das Strafsenland un—
entgeltlich oder zu einem geringeren Preife abgetreten
ift. Der Werth vorhandener, der Stadt zugehöriger,
in die Strafse gefallener \Vegeflächen bleibt hierbei
aufser Anfatz.

Die Feflfetzung des VVerthes der zu einem ge»
ringeren Preife oder unentgeltlich abgetretenen
Flächen erfolgt durch drei im einzelnen Falle von
der Stadtverordneten‚Verfammlung zu ernennende
Sachverfländige.

@. 3.

Zu den im @. I erwähnten Koften gehören ins-

befondere:

I) Die Kofien der Erdarbeiten, die Herftellung

der Strafsendecke und der Bürgerfteige in
der von der Stadtverordneten-Verfammlung

zu beftimmenden Weife, die Kofien des ge-

ordneten Anfchluffes an andere Strafsen, fo
wie diejenigen der Einwölbung von im Zuge

der Strafse liegenden \Vafferläufen.

In der Regel ift für die Strafsendecke das

befte ortsgebräuchliche Steinpflafter, für die

Bürgerfteige Afphalt oder Pflafter aus flach»

köpfigen, ebenen, quadratifchen Steinen gleicher

Gröfse zu verwenden;

2) Die Koften der Canalifation mit Ausfchlufs

derjenigen der Klärftation.  


